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Führung/Kommunikation

Trendwende in der Rechtsprechung  -  Vermieter darf 
Mieter statt Parabolantenne auf Internetfernsehen 
verweisen 
Abdul Y. ist türkischer Staatsbürger, wohnt und arbeitet seit einigen Monaten in Deutschland. Neben 
den türkischen Tageszeitungen möchte er sich auch über das Fernsehen über das Geschehen in der 
Türkei informieren. Dazu möchte er eine Parabolantenne an seiner Hauswand montieren, um die 
entsprechenden Programme empfangen zu können. Sein Kabelanschluss bietet im dazu nur wenige 
heimatsprachliche Sender, die ihn seiner Auffassung nach nicht ausreichend informieren. Sein Ver-
mieter lehnt den Wunsch ab und begründet dies damit, Abdul Y. könnte sein Informationsbedürfnis 
auch über das Internet und internettaugliche Fernseher befriedigen. Immer mehr deutsche Gerichte 
schließen sich dieser Auffassung an. Darauf weist der Verband norddeutscher Wohnungsunterneh-
men hin.

Der Streit um die Parabolantennen zwischen ausländischen Mietern und Vermietern ist so alt wie die Tech-
nik selbst. Seit Beginn der 1990er Jahre haben sich unzählige deutsche Gerichte mit der Materie beschäftigt. 
Die „Mütter aller Urteile“ aus den Jahren 1992 und 1993 (OLG Frankfurt, Az: 20 REMiet 1/91 und OLG 
Karlsruhe, Az: 3 REMiet 2/93) legten den Grundstein für eine unabsehbare Rechtsprechung. Botschaft: Der 
ausländische Mieter darf eine Parabolantenne anbringen, wenn das Breitbandkabelnetz nicht genügend 
Fremdsprachenprogramme in seiner Heimatsprache für ihn bereithält. 
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